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bündnisses bei der Verhältniswahl. Die kartellierten Listen (Gruppenlisten) gelten gegenüber den
anderen Parteien als eine einzige Liste. Kleine Stimmreste, die sonst verloren gehen würden,
können durch das Zusammenwerfen der vorhandenen Listen noch die zum Mandat erforderliche

Mindestzahl erreichen.

F) Provinz- und Landes-Proporz. Jegrösser der Wahlkreis, um so geringer
die Stimmreste, die unvertreten bleiben. Je weniger Wahlgebiete, um so günstiger für die Minder-
heiten.

G) Verteilungssysteme der Verhältniswahl. Sie zerfallen in zwei

Gruppen. Das Wesen der verhältnissmässigen Vertretung besteht darin, dass die Sitze unter die
Parteien nach dem Verhältnis der Stimmstärke verteilt werden.

1. Das System Hare, genannt nach dem Engländer Hare, verteilt nach dem Verhältnis
der Stimmstärke der Partei zur Gesamtstimmzahl aller Parteien.

a) Einfaches System Hare (Hare’sche Methode). Die Gesamtstimmen-
zahl (3180) wird durch die Zahl der Mandate des Wahlkreises (4) geteilt. Der Quotient (795) wird
dann als Teiler für die Stimmen der einzelnen Parteien verwendet. Partei A hat 1274, Partei B 906,

Partei C 640, D 360 Stimmen. 1274 : 795 = 1; 906 : 795 = 1. Hare nennt seine Verteilungszahl

(795) Wahlquotient, weil sie durch Teilung (Dividend: Gesamtstimmzahl; Divisor: Mandatszahl)
gewonnen ist (Hare’sches Quotientensystem).

Für die Verteilung der Sitze innerhalb der Partei hat Hare Stimmenübertragung eingeführt.
Verfügt ein Kandidat über mehr Stimmen als die Verteilungszahl (795), so erhält den Ueberschuss

der nächstbeste Parteigenosse; hat kein Kandidat den Wahlquotienten (795) erreicht, so werden
dem besten bezw. den besten die Stimmen der anderen Kandidaten immer bis zum Wahlquotienten

zugelegt. In der Partei A mit 1274 Stimmen erhielt a 900, b 374, c 300 Stimmen. Hier wird a um

195 aufgebessert. b hat dann nur mehr 374—195 = 179; er erhält nötigenfalls von c 300.

b) Verbessertes System Hare (Methode Hagenbach-Bischoff.) Die Hare-
sche Berechnung hat den Mangel, dass grosse Teile der Stimmen nicht nach der Stimmstärke ver-

teilt werden. Im obigen Beispiele werden durch den Wahlquotienten bloss 2 Mandate untergebracht;
denn 640 : 795 = 0 und 360 : 795 = 0. Die Reste werden nach relativer Mehrheit vergeben. A hat

(1274—795 =) 479, B (906—795 =) 111, C 640, D 360 Reststimmen. Partei C erhält das dritte,
Partei A das vierte Mandat. Sie hat also zwei.

Der Baseler Professor Hagenbach-Bischoff ( 1910) hat den Mangel empirisch gemildert.
Er sagt: je kleiner der Wahlquotient, um so mehr Mandate lassen sich mit ihm verteilen. Daher ist
er künstlich zu verkleinern. Zu dem Ende wird die Gesamtstimmenzahl nicht bloss durch die Zahl

der Mandate, sondern durch eine um 1 höhere Ziffer geteilt. 3180 : (4+1) gibt 636 als Quotienten.

So werden mit den Wahlquotienten die 4 Sitze untergebracht: 1274 : 636 = 2; 906 : 630 = 1;

640 : 630 = 1. Die nichtvertretenen Reste sind überdies geringer: bei A 2, bei B 270, bei C 4, bei

C 360. Gelingt es nicht durch Teilung mit der um 1 erhöhten Mandatsziffer sämtliche Stellen zu

besetzen, so wird der Rest doch nicht nach reinem Majoritätssystem verteilt, sondern es wird wenn

auch mit Abwandlung der Gedanke der Divisorenerhöhung fortgeführt. Ein anderes Restevertei-
lungssystem ist das der mittleren Stimmenzahl.)

c) Eine andere empirische Verbesserung hat 1911 das französische Studienkomitee für
Verhältniswahl vorgeschlagen: grosse Reste für die Minderheiten werden erzielt durch Zusammen-

zählen der Minderheiten benachbarter Wahlkreise bei Verteilung der Restmandate (regionale

Listenverschwägerung).
2. Das System des belgischen Rechtsgelehrten d’Hondt verteilt nach dem Verhältnis

der Abstände, die unmittelbar zwischen den Parteistimmstärken obwalten. Er erreicht dadurch,
dass alle Stimmen nach demselben Masstabe und zwar nach Verhältnis, keine nach reinem Mehr-

heitssystem verteilt werden.

1) S. Rehm in „Deutschlands politische Parteien‘‘ § 41.
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Auf den ersten Blick scheint das richtige System zu sein: jede Partei erhält so viele Prozente

der Mandate, als sie Prozente der Gesamtstimmenzahl hat. Dann würden 25 % der Stimmen

25 % der Mandate, 50 % der Stimmen 50 % der Mandate erhalten, in unserem Beispiele also 795
Stimmen 1, 1590 2 Mandate. Grosse Mandatsreste müssten in andrer Weise verteilt werden und bei

starker Parteizersplitterung versagt das System ganz.

d’Hondt hat daher einen anderen Gedankengang eingeschlagen. Er sagt: Die Zahl der Sitze,

die eine Partei sicher erlangt, hängt von der Verteilungszahl ab. Verteilungszahl ist die Ziffer,
die erreicht werden muss, um überhaupt ein Mandat zu erlangen. Je höher diese Zahl ist, um so

geringer ist die Zahl der Parteien, deren Stimmstärke diese Zahl erreicht. Mit der Höhe der Ver-

teilungszahl steigt die Stimmüberlegenheit einer Partei, mit ihrer Kleinheit sinkt sie. Die Partei A,
die mit 1274 Stimmen die höchste Stimmziffer gewonnen hat, kann zur Verteilungszahl 1274 nur

einmal, dagegen zur Verteilungszahl (1274 : 2 =) 637 zweimal, zur Verteilungszahl (1274 : 3 =)

424,6 dreimal gelangen. Aber sicherer ist ihr 1 Sitz mit der Verteilungszahl 1274, als 2 mit der Ver-

teilungszahl 637. Denn mehr als 637 Stimmem können leichter auch andere Parteien haben. Die

Wahrscheinlichkeit, 2 Mandate zu gewinnen, ist somit nur halb so gross als die, 1 Sitz zu erreichen,

die Wahrscheinlichkeit, drei Sitze zu bekommen, um ein Drittel so gross, wie die, 1 Platz zu erhalten,

Daher ist die Stimmstärke der Partei nach Gewinnung des ersten Mandats auf die Hälfte, nach

Erreichung des zweiten auf ein Drittel der erreichten Stimmzahl herabzusetzen.

Auf diese Weise ergibt sich folgendes Verfahren zur Feststellung der Verteilungszahl. Man
dividiert die Zahl der für jede Partei abgegebenen Stimmen mit 1, dann mit 2, mit 3 usw., bis die
Zahl der auf den Wahlkreis entfallenden Mandate — in unserem Beispiele 4 — erreicht ist. Also

A B C D

1274 : 1 = 1274 906 : 1 = 906 640 : 1 = 640 360 : 1 = 360

1274 : 2 = 637 906 : 2 = 453 640 : 2 = 320 360 : 2 = 180

1274 : 3 = 424,6 906 : 3 = 302 640 : 3 = 213 360 : 3 = 120

1274 : 4 = 318,5 906 : 4 = 126,5 640 : 4 = 160 360 : 4 = 90

Erreicht ist die Zahl der Mandate mit 637. Denn die vier Höchstzahlen sind 1274, 906, 640,

637. Die Höchstzahl, mit der ihrer Reihenstelle nach die Zahl der Mandate erreicht ist, bildet die

Verteilungszahl, also hier 637. Demgemäss erhält A 2, B und C 1 Mandat. Für die Stimmenver-

teilung sind also unmittelbar und ausschliesslich die Stimmstärken-Abstände zwischen den Parteien

maasgebend.
E) Abgeschwächte Proportionalwahl. Dem Zwecke, arbeitsfähige Mehr-

heiten zu sichern, wie sie besonders parlamentarisch regierte Staaten brauchen, dient

1. Das Quorum. Parteien, die nicht einen gewissen Mindestprozentsatz (das Quorum)
der abgegebenen Stimmen (15 %, , ) oder gar ein gewisses Vielfaches hiervon (z. B. mul-
tipliziert um die Zahl der Mandate des Wahlkreises) erreicht haben, werden bei der Verteilung

ausgeschlossen. Quorum gilt für politische Wahlen in Schwyz, Solothurn, Neuenburg, für
gemeindliche in Belgien.

2. Die Majoritätsprämie. Die absolut oder relativ stärkste Partei erhält alle Rest-
mandate.

3. Die Berechnung des Wahlquotienten nicht von der Zahl der abgegebenen Stimmen,
sondern der (viel höheren Zahl) der in die Wählerliste eingeschriebenen Wahlberechtigten. 200 000
waren z. B. eingeschrieben, nur 160 000 wählten.

 VI Länder der Verhältniswahl. Für sozialpolitische Wahlen ist Proporz
häufig.) Nach deutschem Reichsrechte ist er obligatorisch für die Wahl der Beisitzer des Kauf-

mannsgerichtes und für die Wahl der Arbeitgeber- und der Versicherten-Vertreter bei der Reichs-

versicherung. In Württemberg, Bayern und Baden gilt verhältnismässige Vertretung für Gemeinde-

2) H. Schulz, Die Wahl, insbes. die Verh.-W., in der Sozialvers. 1913.


	V. Bemerkung: Dieser Punkt fehlt in vorliegender Ausgabe des Werkes.

